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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.1984

Norm

ABGB §354 B

Rechtssatz

Die Klage auf Unterlassung jegleicher Besitzhandlungen ist eine "schlichte Unterlassungsklage" für die auch ein

Hälfteeigentümer der Nachbarliegenschaft allein passiv legitimiert ist.
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